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2. Änderungssatzung der Satzung über die Entsorgung von 
Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (Entsorgungs-

satzung) vom 16. Dezember 1999. 
 

Vom 27. November 2025. 
 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4, 11 und 142 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 5 a Abs. 2 und 9 des Kommunalabgaben-
gesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Gemmingen am 27. Novem-
ber 2025 folgende  
 
2. Änderungssatzung der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen 

Gruben (Entsorgungssatzung) vom 16. Dezember 1999. 
 

beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
Paragraph 1 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:  
 
Die Abwasserbeseitigung nach Abs. 1 umfasst die Abfuhr und Beseitigung des Schlamms aus Kleinkläran-
lagen sowie des Inhalts von geschlossenen Gruben einschließlich der Überwachung des ordnungsgemä-
ßen Betriebs dieser Anlagen durch die Gemeinde oder den von ihr beauftragten Dritten im Sinne von § 56  
Satz 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG).  
 
 

§ 2 
 
Paragraph 2 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung:  
 
Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Kleinkläranlagen oder geschlossene Gruben vorhanden 
sind, sind berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die Einrichtung für die Abwasserbeseitigung 
nach § 1 Abs. 1 anzuschließen und den Inhalt der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben der Ge-
meinde zu überlassen. An die Stelle des Grundstückseigentümers tritt der Erbbauberechtigte.  
 

 
§ 3 

 
Paragraph 11 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 
 
Ordnungswidrig i.S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 5 Abs. 1 dieser Satzung nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig nachkommt. 
 
 
 

§ 4 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. Gleichzeitig treten alle dieser Satzung entsprechenden 
oder widersprechenden ortsrechtlichen Regelungen außer Kraft. 
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 Hinweis nach § 4 GemO 
 Heilung von Verfahrens- und Formmängeln beim Erlass von Ortsrecht: 

        Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Hauptsatzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Gemmingen gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind. 


